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STADT SCHWÄBISCH-HALL

GEMARKUNG: SCHWÄBISCH-HALL

BEBAUUNGSPLAN UND ÖRTLICHE
BAUVORSCHRIFTEN NR. 0174-06
"Bahnhofsareal Teil Nord"

Entwurf vom 10.02.2021

Fachbereich Planen und Bauen
Holger Göttler
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Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Äußere Gestaltung
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Sonstige Planzeichen

öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung:
Pfg 2 "Eingrünung zur Bahnlinie"

Pfg 3 "Staudenpflanzung entlang der Steinbacher Straße"

Örtliche Bauvorschriften

Flachdach

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

der Örtlichen Bauvorschriften

Entwurf Straßenplanung gem. Planung BIT Ingenieure mit geplanten

Höhen, Achsen und Neigungen Oktober 2018 (unverbindlich)

Bestandsböschungen

FD

Grundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK® ), Stand XXX (Monat/Jahr)

© Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de)

Übersicht ohne Maßstab

Sonstige Planzeichen

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Pflanzbindung Einzelbäume (siehe Textteil)

Pfg 1 Pflanzgebot Einzelbäume (siehe Textteil)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Hinweise

Beispiel
Nutzungsschablone

Füllschema der
Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Urbanes Gebiet (Differenzierung MU1 und MU2 siehe Textteil)
(§ 6a BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Grundflächenzahl
(§ 19 BauNVO)

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
(§ 20 BauNVO)

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Verkehrsgrünflächen
(§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

Ein- und Ausfahrtbereich Tiefgarage
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB)

Planungsrechtliche Festsetzungen

Zeichenerklärung

MU1/2

1.0

a abweichende Bauweise (siehe Textteil)

überbaubare Grundstücksflächen
nicht überbaubare Grundstücksflächen
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

IV

Höhe baulicher Anlagen: maximale Gebäudehöhe / maximale

Gebäudehöhe des Gebäudesockels in Meter über N.N.
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

GH max / GH

max. Sockel

Gesetzliche Grundlagen:

BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt
durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. I S. 1728) geändert worden ist.

BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).

PlanzV vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.

LBO in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), die zuletzt durch Art. 1 des
Gesetzes vom 18.07.2019 (GBI. S. 313) geändert worden ist.

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Fläche: ca. 1,4 ha

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit:
§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 4 Abs. 1 BauGB

Auslegungsbeschluss durch den Gemeinderat:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen von Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans:
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Satzungsbeschluss der örtlichen Bauvorschriften:
§ 74 Abs. 1 u. 7 LBO mit § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Inkrafttreten des Bebauungsplans durch
ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

Inkrafttreten der örtlichen Bauvorschriften durch
ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

23.12.2016
-31.01.2017

27.04.2016

29.12.2016

...............

...............

23.12.2016
-31.01.2017

Hiermit wird bestätigt, dass dieser zeichnerische Teil dem

Satzungsbeschluss des Gemeinderats entspricht (Ausfertigung).

Schwäbisch Hall, den

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

Baugrenze "Sockelgeschoss" für die Errichtung von
Garagengeschossen sowie Teil-Garagengeschossen mit
Neben- bzw. Kellerräumen unterhalb der gemäß
Planeinschrieb festgesetzten Bezugshöhe (siehe Textteil)
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Bestandshöhenlinien

Bemaßung in ca.-Werten, unverbindlich

Bestandshöhen Gelände/Straße

geplante Gelände-/Straßenhöhen

Geh- und Fahrrecht
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

GR/FR

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplans "Bahnhofsareal Unterführung"

Fläche mit Pflanzgebot Pfg 7 „Wildblumen und
Fassadenbegrünung“

Pfg 7

Maßnahme zur Vermeidung von Schäden durch Starkregen:
Fläche für Mauer oder Wall mit max. 30 cm Höhe
( 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung FNL 1

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Abgrenzung unterschiedl. Art und Maß baulicher Nutzung
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

private Grünfläche Zweckbestimmung:
Pfg 4 "Eingrünung zur Bahnlinie"

Pfg 5 "Staudenpflanzung entlang der Steinbacher Straße"

Fläche mit Pflanzbindung pb und
Pflanzgebot Pfg 1-7 siehe Textteil

pb
Pfg 1,
....7

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung:
verkehrsberuhigter Bereich

Bedingte Festsetzungen
(§ 9 Abs. 2 BauGB)

Flächen deren Nutzungen einer fachplanerischen
Zulassungsentscheidung bedürfen

Rechtsverbindlichkeit

Diese Satzung wurde mit der ortsüblichen Bekanntmachung am ............ im Amtsblatt
(Haller Tagblatt) rechtsverbindlich und liegt ab diesem Zeitpunkt im Baurechtsamt zu
jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Schwäbisch Hall, den

Stefan Franz,
Baurechtsamt

...............

Holger Göttler,
Fachbereich Planen und Bauen

12.9 m


